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Änderungsantrag zu A1

Von Zeile 145 bis 146 einfügen:

Begründung

Selbstgenutzes Eigentum kann auch helfen bezahlbaren Wohnraum zu sichern, insbesondere wenn eine
Anpassung (Verkauf/Kauf einer kleineren oder größeren Wohnung) an die jeweiliges Lebensituation
(Single, Paar, Familie, Großfamilie, Kommune ;-) ) nicht mit Grunderwerbssteuern verhindert wird. Ein
Freibetrag für selbstgenutztes Eigentum (abhängig von der Personenzahl) kann helfen Immobilien
effizienter bedarfsgerechter zu nutzen und preisdämpfen (durch die feste Höhe des Freibetrags) wirken.

1. ordentliche Sitzung der BAG Planen, Bauen, Wohnen

Grundeigentum über den Eigenbedarf hinaus muss angemessener besteuert werden als bislang.
Der Erwerb oder Tausch von selbstgenutzem Eigentum sollte dagegen (im begrenzem
durchschnittlichem Umfang) von der Grunderwerbssteuer befreit werden, um eine
bedarfsgerechte Nutzung von Eigentum durch finanzielle Entlastung einer Veränderung zu
fördern.

4.


	A1-146-3 Inhaltliches Stichpunktepapier zum Grundsatzprogramm - Schwerpunkt Bodenpolitik (Planungs-, Bau- und Wohnungspolitik)
	Änderungsantrag zu A1
	Von Zeile 145 bis 146 einfügen:

	Begründung


